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Das müssen Sie wissen

•	 Statt Arbeitslosengeld erhalten Sie während 
Ihrer Dienstpflicht eine Erwerbsausfall­
entschädigung (EO). Die Höhe dieser Ent­
schädigung kann je nach Familiensitu- 
ation variieren.  

•	 Solange Sie Arbeitslosenentschädigung  
beziehen, gilt: Leisten Sie weniger als 
30 Tage Dienst und ist Ihre EO-Auszahlung 
tiefer als Ihre Arbeitslosenentschädigung, 
gleicht Ihre Kasse die Differenz aus.  

•	 Auch während des Militär-, Zivil- oder 
Schutzdiensts sind Sie weiterhin zur Stellen­
suche verpflichtet.  

 
Welche Schritte müssen Sie beachten?

•	 Melden Sie Ihrer Beraterin oder Ihrem Be­
rater, wenn Sie Militär-, Zivil- oder Schutz­
dienst leisten müssen. 

•	 Informieren Sie Ihre Arbeitslosenkasse über 
Ihren bevorstehenden Dienst. 

•	 Das EO-Formular erhalten Sie direkt bei  
der Organisation, bei der Sie Ihren Dienst 
leisten (Militär, Zivildienst oder Schutz­
dienst).

•	 Füllen Sie Ihren Teil auf dem EO-Formular 
aus. 

•	 Lassen Sie das EO-Formular von Ihrem 
letzten Arbeitgebenden ergänzen. 

•	 Reichen Sie das ausgefüllte EO-Formular 
bei der Ausgleichskasse Ihres letzten Arbeit­
gebenden ein. 

•	 Reichen Sie eine Kopie der EO-Taggeld­
abrechnung bei Ihrer Arbeitslosenkasse ein.

•	 Um Ihren Anspruch zu sichern, melden  
Sie sich direkt nach dem Dienst bei der 
Regionalen Arbeitsvermittlung.

 
Ihre Versicherungen während des  
Militär-, Zivil- oder Schutzdiensts

•	 AHV/IV/EO-Beiträge  
Auch während des Militär-, Zivil- oder 
Schutzdienst bleibt Ihre Versicherungslage 
erhalten: 

	– EO-Leistungen gelten als Einkommen – 
darum werden auch AHV/IV/EO-Beiträge 
abgezogen. 

	– Sie bleiben also weiterhin vollständig 
versichert, es entstehen keine Beitrags­
pausen. 

•	 Unfallversicherung  
Während des Militär-, Zivil- oder Schutz­
dienst sind Sie automatisch gegen Unfall 
versichert. 

•	 Krankenversicherung   
Bei einem Dienst von mehr als 60 Tagen 
kann Ihre persönliche Krankenversicherung 
vorübergehend gestoppt werden. So  
können Sie Krankenkassenprämien sparen.


